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Satzung des Vereins „Die Stadtmagneten e. V.“ 

 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der im Jahr 1993 gegründete Verein führt den Namen ”Die Stadtmagneten e. V.“.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Neubrandenburg und ist in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Neubrandenburg unter der Nr. VR 486 eingetragen.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der gemeinsamen Interessen aller 

Vereinsmitglieder auf dem Gebiet der Werbung für die Vier-Tore-Stadt 

Neubrandenburg, um die Bedeutung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg als 

Einkaufszentrum weiter auszubauen und zu festigen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht 

werden, dass der Verein sich für alle Angelegenheiten einsetzt, die geeignet sind, die 

Attraktivität der Stadt als Einkaufszentrum zu verbessern. 

(2) Der Vereinszwecks wird insbesondere verwirklicht durch: 

- Planung und Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen und 

Veranstaltungen aller Art;  

- Öffentlichkeitsarbeit; 

- Verhandlungen und Zusammenarbeit mit den Stellen der Kommunalverwaltung 

sowie mit anderen für die Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen 

zuständigen Stellen; 

- Vermarktung des Vier-Tore-Gutscheins. 

§ 3 Grundsätze der Tätigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie wirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein Aufnahmeantrag in 

Textform an die Geschäftsadresse des Vereins zu richten. Die Aufnahme in den Verein 

ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, 

am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit der Abgabe des 

unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die 

Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 
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(4) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht 

begründet werden. 

(5) Ein vereinsinternes Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

§ 5 Arten der Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern; 

- Fördermitgliedern. 

(2) Ordentlichen Mitgliedern stehen alle Mitgliedschaftsrechte und -pflichten zu. Sie 

haben in der Mitgliederversammlung Teilnahme, Rede- und Stimmrecht. 

(3) Fördermitglieder unterstützen den Verein finanziell. Sie haben in der 

Mitgliederversammlung Teilnahme- und Rederecht, aber kein Stimmrecht. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet:  

- durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 

- durch Ausschluss aus dem Verein; 

- durch Streichung aus der Mitgliederliste; 

- durch Tod; 

- durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

(2) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch Erklärung in Textform (z. B. E-

Mail) an die Geschäftsadresse des Vereins. Der Austritt kann nur zum Ende eines 

Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen erklärt werden. 

(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Rechte 

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 

Mitgliedschafts-verhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon 

unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig 

abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter 

Beiträge zu. 

§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

(1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied 

- grob gegen die Satzung oder Ordnungen schuldhaft verstößt; 

- in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt; 

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes 

Mitglied berechtig. 

(3) Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. 

Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu 

dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Vorstand 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag 

mit einfacher Mehrheit zu entscheiden. 

(4) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen per Brief mitzuteilen. Der 

Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam. 

(5) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein vereinsinternes 

Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

(6) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 

Zahlungsverpflichtungen (Beiträge, Umlagen etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über die 

Streichung darf durch den Vorstand erst dann gefasst werden, wenn nach Versendung 

der Mahnung drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der Mahnung die 

Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist. Der Beschluss über die 

Streichung ist dem betroffenen Mitglied in Textform mitzuteilen. 

§ 8 Beiträge 

Die Höhe und Fälligkeit der Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt.  

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen in Textform (z. B. E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 

Tagesordnung setzt der Vorstand durch Beschluss fest.  

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 

Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(4) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich von dem Versammlungsleiter festgesetzt. 

Die Abstimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei 

der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder dies beantragt. 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht 

mitgezählt. Zur Änderung der Satzung und zur Änderung des Vereinszwecks ist eine 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

von dem Versammlungsleiter und von dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

(7) Mitgliederversammlungen finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Der 

Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung ausschließlich als 

virtuelle Mitgliederversammlung in Form einer onlinebasierten Videoversammlung 

oder als Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride 

Mitgliederversammlung) stattfindet. Ohne einen entsprechenden Beschluss des 

Vorstandes haben die Mitglieder keinen Anspruch darauf, virtuell an einer 

Präsenzversammlung teilzunehmen. 
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§ 10 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:  

1. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes;  

2. Entgegennahme der Haushaltsplanung durch den Vorstand;  

3. Entgegennahme des Kassenprüfberichtes;  

4. Entlastung des Vorstandes;  

5. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, soweit die Satzung nicht 

etwas Abweichendes regelt;  

6. Wahl der Kassenprüfer;  

7. Beschlussfassung über Beiträge und Umlagen;  

8. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des 

Vereins.  

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

- der/dem Vorsitzenden; 

- der/dem stellvertretendem/n Vorsitzenden; 

- der/dem Schatzmeister/in;  

- bis zu zwei Beisitzern.  

(2) Aufgabe des Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins. Er ist für alle 

Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung oder Ordnungen einem anderen 

Vereinsorgan zugewiesen sind. 

(3) Der Vorstand kann zu seiner Beratung und Unterstützung einen Beirat bestellen. 

Zusammensetzung, Amtsdauer und Befugnisse legt der Vorstand fest. 

(4) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch ein Mitglied des Vorstandes 

vertreten. Die Beisitzer sind nicht vertretungsberechtigt. 

(5) Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der 

Mitgliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl und 

Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in 

der Mitgliederversammlung vorliegt. 

(7) Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand 

gewählt ist. 

(8) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so 

kann der Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss 

einen Nachfolger bestimmen. 
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§ 12 Kassenprüfer 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand 

angehören dürfen.  

(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt drei Jahre. Die Wiederwahl für eine weitere 

Amtszeit ist zulässig. Die Mitgliederversammlung kann stattdessen beschließen, dass 

der Vorstand qualifizierte Dritte mit der Prüfung der Ordnungsgemäßheit der 

Geschäftsführung beauftragt.  

(3) Die Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen 

Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung 

darüber einen Bericht.  

§ 13 Haftung 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung den 

Ehrenamtsfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden 

gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht 

fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei Benutzung von Anlagen oder 

Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche 

Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der 

Auflösung die Mitglieder des Vorstandes die Liquidatoren des Vereins. 

§ 15 Gültigkeit der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.11.2024 beschlossen.  

(2) Diese Satzung tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 


